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Die grundsätzliche Rechtsnorm des Tierschutzes: Für das Zufügen von Leid oder das Töten von 
Tieren ist ein vernünftiger Grund Voraussetzung, Mutwilligkeit ist sogar strafrechtlich untersagt. 
Gebot ist die Vermeidung unnötiger Qualen und unnötiger Tötungen. Die 
Nahrungsmittelgewinnung dient als vernünftiger Grund für die Jagd. Die Gewinnung von Wildbret, 
als ein Lebensmittel hoher ökologischer Qualität, ist als übergeordneter 
Tatbestandsausschließungsgrund für Tierquälerei anzusehen, keinesfalls jedoch das Aussetzen von 
Wild zur unmittelbaren Steigerung der Jagdstrecken und zur Befriedigung der Lust zu töten. 
Jagdausübung auf eigens nachgezüchtete, ausgesetzte Tiere muss  als „mutwillig“ und  unnötig 
betrachtet werden.

Artenschutz: Das Aussetzen von Federwild aus Nachzuchten, speziell Jagdfasanen, hat, trotz 
ungeheurer Tierstapel und meist aufwendiger Begleitmaßnahmen wie Prädatorenbekämpfung und 
Zufütterung, zu keinen nachhaltigen Resultaten geführt. Die Gründe für den Misserfolg sind durch 
eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien zweifelsfrei belegt und analysiert. Das Aussetzen von Wild
birgt ein hohes Risikopotential für die im Aussetzungsgebiet und anschließenden Lebensräumen 
existierenden Wildtiere. Tierverfrachtungen führten nachweislich auch in Österreich bereits zu 
erheblichen Schäden an freilebenden Tierarten.  

Tierschutz: Die Auswirkungen sind in hohem Maße tierschutzrelevant und führen zum vorzeitigen 
Tod der ausgesetzten Tiere. Es ist als erwiesen anzusehen, dass die Vögel aus Nachzuchten durch  
Aussetzung qualvollen Zuständen ausgesetzt werden, wie Stress durch Fang, Transport, fehlende 
Anpassungsmöglichkeit an die völlig neue Umgebung, Nahrungsmangel, Defizite im 
Sicherheitsbedürfnis, Immunsuppression und erhöhte Krankheitsanfälligkeit, was nachweislich zu 
extrem hohen Mortalitätsraten führt.

Fazit: Die gängige Praxis des Aussetzens von Federwild aus Nachzuchten entspricht nicht den 
Anforderungen einer waidgerechten Jagd.

Aber: Das Aussetzen von Federwild (in erster Linie der Fasan) ist in Österreich durch 
weitreichende Ausnahmeregelungen in der Jagd- und Naturschutzgesetzgebung unverhältnismäßig 
erleichtert, wodurch sowohl Anliegen des Tierschutzes, aber auch des Naturschutzes, ebenso wie 
internationale Richtlinien konterkariert werden.


